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 Zentrale Altersfeststellung unbegleiteter minderjähriger Ausländerinnen und Ausländer
(UMA) in Heidelberg 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die zentrale Altersfeststellung am Standort Heidelberg besteht seit dem Jahr 2019. 

Sie begann zunächst als Projekt und wurde nach Erprobung und Anpassung schließ-

lich als Regelverfahren für die Jugendämter und die Ausländerbehörden umgesetzt.  

 

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration und das Ministerium der 

Justiz und für Migration stimmen darin überein, dass eine fundierte Altersfeststellung 

für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer (UMA) für das weitere 

Verfahren im Rahmen der Jugendhilfe und des ausländerrechtlichen Verfahrens un-

abdingbar ist. Angesichts der aktuell enormen Herausforderungen der örtlich und 

sachlich nach dem SGB VIII zuständigen Jugendämter und der Ausländerbehörden 

werden das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration und das Ministerium 

der Justiz und für Migration Optimierungsmöglichkeiten prüfen.  

 

In der Zwischenzeit wird das bislang praktizierte Verfahren einer zentralen medizini-

schen Altersfeststellung der UMA am Ankunftszentrum und am Universitätsklinikum 

Heidelberg grundsätzlich fortgeführt, aber bis zum 30.09.2023 auf jene Fälle kon-

zentriert, in denen für die Jugendämter in Abstimmung mit den Ausländerbehörden 

Zweifel am Alter der Person bestehen und eine erhebliche Notwendigkeit einer medi-

zinischen Altersschätzung gesehen wird oder in denen Widerspruch gegen den Be-

scheid über die Ablehnung der Inobhutnahme bzw. Jugendhilfeleistungen eingelegt 

wird und über den Widerspruch nur entschieden werden kann, wenn eine medizini-

sche Altersfeststellung stattfindet. 

 

Wir bitten Sie um Beachtung dieser vorübergehend geltenden Grundsätze. Über die 

weiteren Entwicklungen werden wir Sie informiert halten. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Leonie Dirks       Elmar Steinbacher 

Ministerium für Soziales, Gesundheit   Ministerium der Justiz und  
und Integration       für Migration 


